
Basis der betrieblichen Mitbestimmung 

100 Jahre Betriebsrätegesetz
Mit dem Betriebsrätegesetz wurde vor 100 Jahren 
die Basis für die betriebliche Mitbestimmung ge
schaffen. Das am 4. Februar 1920 in Kraft getretene 
Gesetz gilt bis heute als Wegmarke für Arbeitneh
merrechte. Die Mitbestimmung in Unternehmen ist 
das Rückgrat für sozialen Frieden und wirtschaftli
chen Erfolg in Deutschland. 

Damals war das Gesetz nicht 
unumstritten und ist unter 
teils dramatischen Umständen 
entstanden. Deutschlands Weg 
zu mehr Demokratie und Mit
be stimmung in den Betrieben 
war hart umkämpft und hatte 
viele Gegner. Wirtschaftliche 
Not, radikale Parteien und po
litische Unruhen sorgten 
dafür, dass Existenzangst 
und Hoffnungslosigkeit 
das Leben vieler Men
schen beherrschten. 
Die noch junge De
mokratie in Deutsch
land war akut in Gefahr. 
Eine Großdemonstration der 
Gegner begleitete die Bera
tungen der Abgeordneten 
im Berliner Reichstag  
über das geplante 
Gesetz. Es fielen 
Schüsse und es 
gab Tote und Ver
letzte unter den 
Demonstranten. Doch trotz al
ler Widerstände stimmte die 
Mehrheit der Abgeordneten 
für das Betriebsrätegesetz und 
setzte damit für die Zukunft 
der Arbeitnehmerrechte ein 
richtungweisendes 
Zeichen.

Entstehung des  
Proletariats

Die ideellen Wurzeln der Mit
bestimmung reichen zurück bis 
in die Anfänge der modernen 
Industriegesellschaft. Bereits 
im Jahr 1830 gibt es erste Be
strebungen, paritätisch  

besetzte Fab
rikvereine oder Arbeiteraus
schüsse zu bilden, um Mitbe
stimmung zu verwirklichen. 
Diese Zusammenschlüsse  
sind meist jedoch sehr lose 
und nicht von Dauer. Mit den 

neuen Technologien im Zeital
ter der Industrialisierung än
derte sich nicht nur die Pro
duktionsweise. Eine neue 
soziale Klasse entstand: das 
Proletariat. Die schrankenlose 
Ausbeutung, die selbst vor  
Kindern keinen Halt machte, 
gehörte zum Alltag der arbei
tenden Bevölkerung. 

Als Antwort auf diesen tief 
greifenden sozioökonomischen 
Wandel formulieren Karl Marx 
und Friedrich Engels 1848 das 
„Kommunistische Manifest“. 
Eine richtungweisende Schrift, 

die auch das geschichts
trächtigste Programm  

 

der in
ternationalen Arbeiterbewe
gung werden sollte. Die März
revolution von 1848, in der 
sich das Verlangen der Deut
schen nach nationaler Einheit 
und Freiheit manifestierte, ein
te nicht nur das Bürgertum 
und die Arbeiterschaft, son

dern schuf auch die Basis 
zu Gründung der 

ersten Ar
beiter

ini

tiativen. Das wachsende 
gesellschaftspolitische Ge
wicht der Arbeiterbewegung 
spiegelt sich auch in der Ge
setzgebung wider.

Degenkolb als Vorläufer  
der Betriebsräte

In der Nationalversammlung 
der Paulskirche in Frankfurt 
wird 1849 über sogenannte Fa
brikausschüsse diskutiert. Initi
ator ist der Unternehmer und 
Abgeordnete Carl Degenkolb. 
Er spricht sich in seinem Antrag 
dafür aus, dass jede Fabrik ei
nen Fabrikausschuss wählen 
soll. Die Begründung für sein 
Gesetzesvorhaben: Der Aus
schuss soll durch „Aufrechter

haltung der Ordnung im Inne
ren, durch Vermittlung von 
Streitigkeiten, durch Bele
bung des Interesses der Ar

beiter an der Fabrikanstalt das 
Indus triegewerbe fördern und 
zugleich die Rechte der Arbeit
nehmer wahr neh men.“ 

Erste echte Arbeit-
nehmervertretung

Der Antrag schei
terte. Ein Jahr später ent
schlossen sich auf Degenkolbs 
Betreiben hin vier große Tex
tilfabrikanten in Eilenburg zu 
einem ein heit lichen Vorgehen 
bei der Schaffung einer Fabrik
ordnung, und am 1. Juli 1850 
wurde ein entsprechendes  
Abkommen unterzeichnet. Es 
beinhaltete neben der Errich
tung von Fabrikausschüssen  
in jedem einzelnen der Betrie
be auch die Schaffung eines 
gemeinsamen Fabrikrates. 
Dies stellte die erste wirkliche 
Arbeitnehmervertretung in 

Deutschland dar und ging 
als  „Eilenburger Abkom

men“ in die Geschich
te ein. Degenkolb 

gilt als Vorreiter 
bei der Schaf

fung einer  
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Arbeitnehmervertretung und 
als Vorläufer der heutigen Be
triebsräte. 

Normative Absicherung  
der Mitbestimmung

Im weiteren Verlauf traten im
mer mehr sozialliberale und 
selbst konservative National
ökonomen, Staatsrechtler und 
Sozialreformer für den Rechts
anspruch der Beschäftigten 
auf eine institutionalisierte 
Arbeitervertretung in den 
Fabriken ein. 

Die gesetzliche Regelung des 
Verhältnisses von Arbeitneh
mern und Arbeitgebern be
gann, nach dem Auslaufen des 
Sozialistengesetzes, mit der 
„Förderung der Errichtung von 
Fabrikausschüssen“ durch das 
Arbeiterschutzgesetz von 1891. 
Ziel des Gesetzgebers war es, 
den sozialen Frieden aufrecht
zuerhalten und einen produkti
ven Dialog zwischen Beschäf
tigten und Arbeitgebern zu 
ermöglichen. Erstmals in der 
deutschen Geschichte wurde 
die betriebliche Mitbestim
mung normativ abgesichert. 

Kritisch beäugt wurde das  
Gesetz von den Sozialdemo
kraten und Gewerkschaftern. 
Diese befürchteten eine Spal
tung der Arbeiterschaft und 
die Verdrängung der Gewerk
schaften. 

Einführung der  
Arbeitspflicht 

Während des Ersten Weltkriegs 
erkannte sogar das deutsche 
Militär die Vorteile der Mitbe
stimmung. Das Gesetz über 
den vaterländischen Hilfsdienst 
von 1916, umgangssprachlich 
auch Hilfsdienstgesetz ge
nannt, war ein wichtiger Be
standteil eines erstmals indus
triell geführten Krieges, mit 
dem die totale Militarisierung 
der Wirtschaft und die Mobili
sierung aller materiellen und 
menschlichen Ressourcen 
durch Einführung der Arbeits
pflicht erreicht werden sollte. 
Alle Männer zwischen dem 17. 

und dem 60. Lebensjahr, wel
che nicht zur Armee eingezo
gen worden waren oder nicht 
vor 1916 in einem agrarischen 
oder forstwirtschaftlichen  
Betrieb gearbeitet hatten,  
wurden nach diesem Gesetz 
verpflichtet, in der Rüstungsin
dustrie oder in einem kriegs
wichtigen Betrieb zu arbeiten. 
Durch dieses Gesetz wurde die 
freie Wahl des Arbeitsplatzes 
aufgehoben.

In kriegswichtigen gewerbli
chen Betrieben mit mehr als  
50 Arbeitern mussten Arbeiter
ausschüsse und bei mehr als 50 
Angestellten Angestelltenaus
schüsse gebildet werden. Diese 
Gremien besaßen zwar nur Be
ratungs und Anhörungsrechte, 

durften jedoch bei mangelnder 
Kompromissbereitschaft einen 
paritätischen, mit einem neut
ralen Vorsitzenden besetzten 
Schlichtungsausschuss anru
fen. Um die Arbeiterschaft en
ger an das Herrschaftssystem 
zu binden und ihr den Verlust 
der freien Wahl eines Arbeits
verhältnisses zu versüßen, er
kannte der Staat zudem erst
mals die Gewerkschaften 
zumindest als Verhandlungs
partner der Unternehmer an.

Rätebewegung und  
Weimarer Republik

Im Zuge der Novemberrevoluti
on 1918/1919 wurde die Mon
archie gestürzt und Deutsch
land erhielt mit der Ausrufung 

der Republik eine parlamentari
sche Demokratie. Das allgemei
ne und gleiche Wahlrecht, die 
Anerkennung der Gewerkschaf
ten als Tarifverhandlungspart
ner durch Arbeitgeber und  
Regierung sowie der Achtstun
dentag sind bis heute gültige 
Errungenschaften aus dieser 
Zeit. Infolge von Massenstreiks 
wurde die Verankerung des 
wirtschaftlichen Rätesystems in 
die Weimarer Verfassung vom 
11. August 1919 in Artikel 165 
aufgenommen und als dessen 
Folge das Betriebsrätegesetz.

Blutbad vor dem  
Reichstag

Am 13. Januar 1920 wurde das 
Betriebsrätegesetz in Zweiter 
Lesung von der Nationalver
sammlung im Berliner Reichs
tag verabschiedet. Gegen die 
geplante Verabschiedung des 
Betriebsrätegesetzes demons
trierten etwa 100 000 Teilneh
mer vor dem Reichstag. Preußi
sche Sicherheitspolizei schoss 
auf die Demonstranten. Insge
samt wurden 42 Menschen ge
tötet und 105 verletzt. Beim 
„Blutbad vor dem Reichstag“ 
handelt es sich um die blutigs
te Demonstration der deut
schen Geschichte. 

Verabschiedet wurde das Be
triebsrätegesetz in der folgen
den Sitzung der Nationalver
sammlung am 18. Januar. Mit 
der Verkündung im Reichsge
setzblatt trat es am 4. Februar 
1920 in Kraft.

Betriebsräte gab es nun in Be
trieben mit über 20 Beschäf
tigten, bei Betrieben mit we
niger Beschäftigten wurden 
Obleute gewählt. Bei einem 
Betriebsrat mit über neun Mit
gliedern musste ein vierköpfi
ger Ausschuss gebildet wer
den, welcher paritätisch aus 
Angestellten und Arbeitern be
stand. Aktives Wahlrecht er
hielten alle Beschäftigten des 
Betriebes über 18 Jahren, das 
passive Wahlrecht alle Be
schäftigten, die länger als ein 
Jahr in dem Betrieb arbeiteten 
und über 24 Jahre alt waren.  

Am 4. Februar 1920 in Kraft getreten, gilt das Betriebsrätegesetz bis heute als 
Wegmarke für Arbeitnehmerrechte
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Schutz gegen  
Arbeitgebersanktionen

Die Tätigkeit als Betriebsrat  
erfolgte ehrenamtlich und  
Sitzungen sollten möglichst 
außerhalb der Arbeitszeiten 
abgehalten werden. Jedoch 
mussten die Arbeitgeber bei 
nötigem Arbeitsausfall den 
Lohn weiterzahlen. Den Be-
triebsräten durfte laut dem 
Betriebsrätegesetz kein Nach-
teil entstehen. Betriebsräte 
wurden jeweils für ein Jahr ge-
wählt und waren nun endlich 
gegen Sanktionen der Arbeit-
geber geschützt. Entlassung 
oder Versetzung eines Interes-
senvertreters war nur mit Zu-
stimmung des Betriebsrates 
möglich. Die Sitzungen der Be-
triebsräte waren nicht öffent-
lich und der Betrieb hatte die 
entsprechenden Räumlichkei-
ten zu stellen.

Der Betriebsrat hatte sich un-
ter anderem um Folgendes zu 
bemühen:

• eine hohe Wirtschaftlichkeit 
des Betriebes,

• die Wahrung des Betriebs-
friedens,

• die Mitwirkung bei der Ver-
waltung von Wohlfahrtsein-
richtungen,

• die Überwachung von Tarif-
verträgen,

• die Bekämpfung von Unfall-
gefahren und 

• die Mitwirkung bei Entlas-
sungen (Kündigungsein-
spruchsrecht).

Das Betriebsrätegesetz sah 
vor, dass die Betriebsräte alle 
nötigen Unterlagen einsehen 
durften, sofern damit keine 
Betriebsgeheimnisse bekannt 
gegeben würden, und ver-
pflichtete sie gleichzeitig, Still-
schweigen zu bewah-
ren. Der 

Arbeitgeber hatte einen Vier-
teljahresbericht bei den Be-
triebsräten abzugeben.

NS-Diktatur und  
Nachkriegsjahre

Die Nationalsozialisten schaff-
ten das Betriebsrätegesetz 
1934 ab und ersetzten es 
durch das Gesetz zur Ordnung 
der nationalen Arbeit. Im Be-
trieb galt von da an das Führer-
prinzip mit dem Arbeitgeber 
als Führer, dem die Beschäftig-
ten zu folgen hatten. Bereits 
vor der Kapitulation, im April 
1945, begann man in den 
Großbetrieben, provisorische 
Betriebsausschüsse zu bilden, 
deren Aufgabe hauptsächlich 
darin bestand, die Versorgung 
mit Brot, Arbeitskleidung und 
Wohnungen zu regeln und 
Kontakte zu den neuen Behör-
den herzustellen. Mit dem von 
den Alliierten verabschiedeten 
Kontrollratsgesetz Nr. 22 (April 
1946) wurden die Betriebsräte 
in Deutschland wieder zugelas-
sen. Mit der Wiedereinführung 
der Betriebsrates wollten die 
Alliierten zum einen die Zu-
sammenarbeit zwischen Ar-
beitgebern und Arbeitneh-
mern in richtige Bahnen 
lenken, zum anderen der Rück-
kehr zum alten politischen Sys-
tem einen Riegel vorschieben. 
1952 verabschiedete der Bun-
destag der Bundesrepublik 
Deutschland das Betriebsver-
fassungsgesetz. Das Gesetz 
wurde 1972 und zuletzt 2001 
reformiert und verbessert.

Mitbestimmung  
zukunftsfest machen

Die betriebliche Mitbestim-
mung ist nun 100 Jahre alt 
und sie hat 

turbulente Zeiten durch- und 
überlebt. Doch damit die be-
triebliche Mitbestimmung 
auch fortwährend existieren 
kann, muss sie zukunftsfest 
gemacht werden. In Zeiten, in 
denen sich die Arbeitswelt 
dauerhaft und schnell verän-
dert, muss sie die richtigen 
Antworten finden. Die Digita-
lisierung ist dabei nur ein As-
pekt. Eine zunehmende Indivi-
dualisierung der Arbeitswelt 
könnte die betriebliche Mit-
bestimmung gar vor ernsthaf-
te Probleme stellen. Die GDL 
hat diesbezüglich bereits Vor-
schläge an die Politik unter-
breitet und steht dafür ein, 
die Bildung von Betriebsräten 
zu erleichtern. 

Sozialer Friede,  
wirtschaftlicher Erfolg 

Fakt ist, dass sich die Änderun-
gen der Arbeitswelt in einem 
Betriebsverfassungsgesetz der 
Zukunft wiederfinden müssen. 
Nur so bleibt die Mitbestim-
mung in den Unternehmen 
auch in den nächsten 100 Jah-
ren das, was sie bisher verläss-
lich war – das Rückgrat für  
sozialen Frieden und wirt-
schaftlichen Erfolg in  
Deutschland! 
 
 C. S.

Auf Betreiben Carl Degenkolbs wurde 1848 in der Nationalversammlung  
der Frankfurter Paulskirche erstmals über Fabrikausschüsse diskutiert.
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